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QUERDENKEN 
 

711 – Stuttgart 
 

Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, 

insbesondere auf die Aufhebung der Einschränkungen durch die 

Corona-Verordnung von: 

- Artikel  1: Menschenwürde - Menschenrechte -  

 Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte 

- Artikel  2: Persönliche Freiheitsrechte 

- Artikel  4: Glaubens- und Gewissensfreiheit 

- Artikel  5: Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft 

- Artikel  7: Schulwesen 

- Artikel  8: Versammlungsfreiheit 

- Artikel 11: Freizügigkeit 

- Artikel 12: Berufsfreiheit 

- Artikel 13: Unverletzlichkeit der Wohnung 

 

Wir sind Demokraten. Wir sind eine friedliche Bewegung, in der 

Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes 

Gedankengut keinen Platz hat. 

 

Die Idee und Ideale von Querdenken sind: Wir reden mit allen, die 

friedlich und gewaltfrei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet 

werden. Wir eröffnen einen freien und demokratischen Debattenraum. 

Wir stehen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

Das ist der Debattenraum, in dem wir uns bewegen. 

 

QUERDENKEN steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, 

Freiheit, Frieden, Wahrheit. 

  

https://t.me/querdenken_711
http://www.querdenken-711.de/
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Wir fordern konkret 

1. Die sofortige Aufhebung der Einschränkungen der 

Grundrechte durch die Corona-Verordnung 

2. Die Rücknahme von Artikel 143h GG 

3. Die Umsetzung von Artikel 146 GG 

 

Erläuterungen 

1. Rücknahme von Artikel 28a und 36 IfSG 

2. Artikel 143h durchbricht die grundsätzliche Gewaltenteilung 

zwischen Bund und Ländern. Zuständig für die Finanzierung der 

Kommunen sind die Länder und nicht der Bundesregierung. 

3. Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jörg Bücking, M.A., Professor für 

Staats- und Verfassungsrecht sagt: „Immer ist ein Volk 

aufgerufen, über seine Verfassung nachzudenken – insofern ist 

das auch nicht etwas Besonderes. Oder man könnte es noch 

überspitzt formulieren: Artikel 146 formuliert eine 

Selbstverständlichkeit: Jedes Volk kann jeder Zeit oder sollte 

auch jederzeit darüber nachdenken, ob die Verfassung noch so 

ist, wie sie es haben möchte oder ob die Verfassung geändert 

oder ersetzt werden soll.“  

 

Insofern steht es allen Menschen frei, sich über ihre Verfasstheit 

nachzudenken und dies ist mitnichten demokratiefeindlich, 

sondern sogar im Grundgesetz verankert. 

 

 

Die Versammlungen dienen ausschließlich der Erreichung der oben 

genannten Ziele. 

 

Wir sind eine friedliche Bewegung. 
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